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 In einem ersten Schritt genügt es, das Kün-
digungsschreiben zur Kenntnis zu nehmen 
und sich mindestens drei Tage Bedenkzeit 
zu erbitten. Soweit ein Unternehmen mehr 
als zehn Vollzeitangestellte beschäftigt 
und eine Wartefrist von mehr als sechs Mo-
naten verstrichen ist, greift das Kündi-
gungsschutzgesetz. 

Entsprechend hängt die Kündigung 
von verschiedenen Faktoren ab. Konkret 
fallen darunter Abteilungen, die Umstel-
lung auf einen Zweischichtbetrieb oder die 
Anschaffung effizienter Fertigungsmetho-
den. Der Personallabbau kann aber auch in-
nerbetriebliche Ursachen haben. Massive 
Umsatzeinbrüche und beständig rückläufi-
ge Aufträge spielen hier ebenso eine Rolle 
wie der Wegfall von Fördermitteln. Liegen 
solche Ursachen vor, müssen Arbeitgeber 
im Rahmen einer Kündigungsschutzklage 
zudem nicht nur genau erklären, warum sie 

zu einem dauerhaften Wegfall von Jobs 
führen, sondern das auch beweisen kön-
nen. 

Hierzu ein Beispiel: Soll in einem fünf-
köpfigen Team, in dem jedes Mitglied vier-
zig Stunden pro Woche arbeitet, eine Stelle 
gestrichen werden, bedeutet das für die 
Übrigen zehn Stunden Mehrarbeit. In ei-
nem solchen Fall ist das Unternehmen ge-
wöhnlich verpflichtet, mit genauen Zahlen 
darzulegen, dass entsprechend viel Arbeit 
wegefallen ist. Vor Gericht reicht in der Re-
gel die einfache Nennung eines Umsatz-
rückgangs nicht aus. Des Weiteren müssen 
betriebsbedingte Kündigungen mit einer 
gewissen Dringlichkeit einhergehen. Laut 
Rechtsprechung sind sie erst dann zulässig, 
wenn alle anderen technischen, organisa-
torischen oder wirtschaftlichen Alternati-
ven ausgeschöpft sind und die Lage des Un-
ternehmens nur durch Personalabbau zu 
bessern ist. 

Die Kündigung gilt als Ultima Ratio. 
Vorrübergehende Auftragsrückgänge oder 
eine taumelnde Weltwirtschaft gelten ins-
gesamt als unzureichend. Außerdem darf 
es unternehmensintern keine Möglichkeit 
geben, die gekündigten Arbeitnehmer an 
anderer, vergleichbarer Stelle, beispiels-
weise nach zumutbaren Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen, weiter zu 
beschäftigen. Werden nicht alle Beschäf-
tigten entlassen, haben Unternehmen zu-
dem auch eine sogenannte Sozialauswahl 
zu treffen. 

Zu berücksichtigen sind Faktoren wie:
W  die Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
W das Lebensalter, 
W die Unterhaltspflichten und 
W die Schwerbehinderung eines Arbeit-

nehmers (KSchG, § 1, Abs. 3). 

Dadurch soll garantiert werden, dass nur 
die Lohn- oder Gehaltsempfänger von be-
triebsbedingten Kündigungen betroffen 
sind, die der Jobverlust objektiv bewertet 
am wenigsten tangiert. Besonderheiten 
gelten bei Arbeitnehmern, die unter beson-
derem Kündigungsschutz stehen. Neben 
Betriebsratsmitgliedern (§15, Absatz 1, 
KSchG), Schwangeren (§17, Mutterschutz-
gesetz MuSchg), Müttern und Vätern in El-
ternzeit (§18, BEEG) gehören dazu auch 
Menschen mit Schwerbehinderung (§174, 
SGB IX) und Auszubildende. Kündigungen 
sind dann entweder gar nicht möglich oder 
unter erschwerten Umständen. 

Ist die Kündigung rechtens? 
Da die gesetzlichen Hürden für eine ordent-
liche, betriebsbedingte Kündigung hoch 
sind, schleichen sich ab und an formale oder 
inhaltliche Fehler ein, die sie unwirksam 
machen. Ob dies der Fall ist, beurteilen Ar-
beitgeber und -nehmer in der Regel unter-
schiedlich. Daher bietet das Gesetz die 
Möglichkeit, die Wirksamkeit der Kündi-
gung gerichtlich abschließend zu klären. 
Für einen solchen Kündigungsschutzpro-
zess müssen betroffene Arbeitnehmer in-

Betriebsbedingte Kündigung
Welche Ansprüche kann ein Arbeitnehmer geltend machen? 

Für viele Menschen bedeutet der unfreiwillige Verlust des Arbeitsplatzes eine emotionale Achterbahnfahrt – insbeson-
dere, wenn der Job über Jahre hinweg stark in den Lebensmittelpunkt gerückt ist. Angst vor finanziellen Problemen, 
Schock und Nichtwahrhabenwollen sind nur einige der Gemütszustände, die durchlebt werden. Trotzdem gilt es einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Auch wenn eine betriebsbedingte Kündigung vermeintlich unterschriftfertig auf dem Tisch 
liegt, sollte sich davon niemand beeindrucken lassen.
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nerhalb von drei Wochen nach Erhalt der 
Kündigung Klage beim zuständigen Ar-
beitsgericht erheben. Ein Antrag auf nach-
trägliche Zulassung wird nur dann gewährt, 
wenn Prozessierende trotz Anwendung al-
ler zumutbarer Sorgfalt an der rechtzeiti-
gen Klageerhebung gehindert werden. 

Bis zum ersten Gütetermin beim zu-
ständigen Richter vergehen je nach Auslas-
tung des Gerichts und Umfang des Sachver-
haltes zwischen zwei bis sechs Wochen. Ziel 
dieser Zusammenkunft ist, wenn möglich, 
eine gütliche Einigung zwischen beiden 
Parteien. Ein Urteil ist an diesem Termin 
noch nicht zu erwarten. Der vorsitzende 
Richter gibt jedoch oft eine erste Einschät-
zung über die Erfolgsaussichten der Klage 
und schlägt gegebenenfalls einen Ver-
gleich vor. Sind die Fronten so verhärtet, 
dass keine Einigung zustande kommt, setzt 
das Gericht einen sogenannten Kammer-
termin an. Findet sich auch hier keine Über-
einkunft, fällt ein Urteil – in der Regel direkt 
im Anschluss an die Sitzung. Entscheiden 

die Richter zugunsten des Arbeitgebers, ist 
die Kündigung wirksam. Gewinnt die Klä-
gerseite, bleibt das Arbeitsverhältnis beste-
hen. Dann hat der Arbeitnehmer einen An-
spruch auf Nachzahlung der offenen Ge-
hälter und auf Weiterbeschäftigung. 

Stellt das Gericht fest, dass das Arbeits-
verhältnis durch die Kündigung nicht auf-
gelöst ist, eine Weiterbeschäftigung für 
den Arbeitnehmer aber nicht zumutbar 
wäre, hat das Gericht auf Antrag des Ar-
beitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzu-
lösen und den Arbeitgeber zur Zahlung ei-
ner angemessenen Abfindung zu verurtei-
len. Gleiches gilt, wenn Gründe vorliegen, 
die eine den Betriebszwecken dienliche, 
weitere Zusammenarbeit nicht erwarten 
lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
können den Antrag auf Auflösung bis zum 
Schluss der letzten mündlichen Verhand-
lung in der Berufungsinstanz stellen (§9, 
KSchG). Im Erfolgsfall führt das zu einer er-
zwungenen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. 

Money matters! 

Klagen Arbeitnehmer bei betriebsbeding-
ten Kündigungen nicht, steht ihnen nach 
Ablauf der Frist zur Kündigungsklage eine 
Abfindung zu (§1a, KschG). Der Anspruch 
setzt jedoch den Hinweis des Arbeitgebers 
in der Kündigungserklärung voraus, dass 
die Kündigung auf dringende betriebliche 
Erfordernisse gestützt ist und der Arbeit-
nehmer bei Verstreichenlassen der Klage-
frist die Abfindung beanspruchen kann. 
Üblicherweise beträgt die Höhe der Abfin-
dung einen halben Monatsverdienst pro 
Beschäftigungsjahr im Unternehmen. W


